
 

 

Streit um Äußerungen eines ehemaligen Lehrbeauftragten über Personal-

angelegenheiten der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes  

 

Verfahren: Hochschule für Technik und Wirtschaft u.a. gegen Wolfgang Will (Dr. K. Odie) 

5 U 207/11-31 des Saarländischen Oberlandesgerichts 

      4 O 133/11  des Landgerichts Saarbrücken 

 
Das Saarländische Oberlandesgericht - 5. Zivilsenat - hat bereits am 26.10.2011 über die 

Berufung eines ehemaligen Lehrbeauftragten der Hochschule für Technik und Wirtschaft 

gegen eine Unterlassungsverfügung des Landgerichts Saarbrücken vom 13.5.2011 

mündlich verhandelt.  

 

Dieser hatte sich in mehreren „offenen Briefen“ an die Mitarbeiter mit Personalangele-

genheiten der HTW befasst. In einem „offenen Brief Nr. 6“ vom 21. März 2011 hatte er 

unter der Überschrift „Dr. K. Odie beantwortet Leserbriefe“ – unter anderem – ausgeführt, 

zwischen dem Verwaltungsdirektor und dem von diesem „handverlesenen“ Leiter der 

Personalabteilung bestehe eine „Väter-Wanderfreunde-Seilschaft“. Die Hochschule für 

Technik und Wirtschaft des Saarlandes und der Leiter der Personalabteilung hatten ge-

gen den Verfasser der „offenen Briefe“ daraufhin eine einstweilige Verfügung des Land-

gerichts Saarbrücken erwirkt, die diesen zur künftigen Unterlassung entsprechender Äu-

ßerungen verpflichtet. In der mündlichen Verhandlung vor dem Saarländischen Oberlan-

desgericht vom 26.10.2011 hatten beide Parteien präsente Zeugen gestellt.  

 

Der Präsident des Saarländischen 

 

SAARLÄNDISCHES OBERLANDESGERICHT  
DER PRÄSIDENT 

  
Saarländisches Oberlandesgericht, Postfach 10 15 52, 66015 Saarbrücken  Bitte bei allen Schreiben angeben: 

Geschäfts-Nr.:  

 
 
 

Franz-Josef-Röder-Straße 15 
66119 Saarbrücken 
Telefon: (0681) 501- 05 
Bei Durchwahl: 501- 5350 
Telefax: (0681) 501- 5049 
E-Mail: poststelle@solg.justiz.saarland.de 
 

Ansprechpartner/in: Frau Dr. Müller  
E-Mail:  anne.mueller@solg.justiz.saarland.de 
 

Datum: 5. Januar 2012 

 
 



 

 

 

Der 5. Zivilsenat hat Termin zur mündlichen Verhandlung und zur Vernehmung präsenter 

Zeugen bestimmt auf 

 

Mittwoch, den 11. Januar 2012, 10.30 Uhr, Saal 223. 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Dr. Müller  

Richterin am Oberlandesgericht  

 


